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wird beantragt, wegen Dringlichkeit der Angelegenheit im wege der
einstweil igen Anordnung zu entscheiden wie folgt:

Der angegriffene Beschluss vom 29.0s.2006 wird (wenigstens) insoweit
aufgehoben, als folgende Teilbereiche des personensorgerechts
betreffend Aeneas Heller, geboren am 17.04.1995, betroffen sind:

1. Das Recht zur Beantragung von Hilfen zur Erziehung gemäß SS 27 ff.
sGB Vilt .

2. Das Recht, für den sohn Aeneas einen Rechtsanwalt zu beauftragen,
der ihn im famil iengerichtl ichen Verfahren vor dem oLG Bamberg
und/oder AG - FG - Bamberg im Rahmen des g 50 Abs. 3 FGG ats
Ve rfä h rensbevol I mächti gte r vertritt.

3. Das Recht, den umgang des sohnes Aeneas mit seiner Mutter zu
bestimmen.
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Begründung:

Abgesehen davon, dass nach dem bisher Vorgebrachten der angegriffene
Beschluss sowieso ersatzlos aufzuheben ist (von Wiederholungen wird
abgesehen), erfordert $ 1666a BGB eine in jedem Falle differenzierte und
verhältnismäßige Antwort des Staates auf etwa (noch) bestehende
Kindeswohlgefdhrdungen (zuletzt OLG Köln, FF 2009, 170ff mit Anmerkung
van E/s, aaO 159, der darauf hinweist, dass Anwälte als Organe der
Rechtspflege gehalten sind, sich vorei l igen Wegnahmen von Kindern durch
Jugendämter zu widersetzen, wenn diese zu weit gehen - sei es, weil  eine
Wegnahme nicht (mehr) die ult ima ratio ist, sei es, weil  das Kindeswohl in
Wahrheit nicht (mehr) gefährdet ist.).

In den mündlichen Anhörungen des sachverständigen Zeugen, Prof. Dr.
Rascher, wurde die Beschwerdeführerin vom Vorwurf der psychischen
Erkrankung (Münchhausen by proxy Syndrom) entlastet. Eine
Kindeswohlgefährdung lag nicht vor, wie sich herausgestel l t  hat. In dieser
Situation kann und muss der angegriffene Beschluss sofort gänzlich
aufgehoben werden (entsprechend BVerfG vom 02.04.2009, 1 BvR 683/09).
Soweit der Senat sich an einer solchen Aufhebung gehindert sieht mit Hinweis
darauf, dass der Sohn Aeneas sich für das Heim ausgesprochen habe und die
Lebensbedingungen der Beschwerdeführerin momentan ungewiss seien, so
sind diese Fragen nicht im Verfahren nach $ 1666 BGB zu klären, sondern in
einem,sich ggf. anschließenden Verfahren nach S 1632 BGB oder, vor al lem,
im Jugendhilfeverfahren nach SS 5, 8, 27, 34 SGB Vll l  und in dem
dazugehörigen Hilfeplanverfahren nach $ 36 und g 36a SGB Vlll. Dort wird
dann geklärt werden können, ob und wie mit dem vom Sohn Aeneas
geäußerten Wunsch umzugehen ist (ebenso mit dem Wunsch, unter
bestimmten Bedingungen bei der Mutter wohnen zu wollen), ob der Sohn
weiterhin oder noch für eine Übergangszeit im Heim bleibt usw. Diese
spezifisch jugendhilferechtlichen Fragen brauchen nicht im
Sorgerechtsverfahren nach $ 1666 BGB geklärt zu werden, schon gar nicht in
einem Beschwerdeverfahren. Das OLG ist kein Träger der Jugendhilfe, die
Senatsrichter sind keine Sozialarbeiter. der Gerichtssaal ist kein
Teambesprechungsraum. Über die im Einzelfall richtige Hilfe zur Erziehung
entscheidet das Veruraltungsgericht, nicht das Familiengericht.

Wenn daher schon - aus hier nicht nachvollziehbaren Gründen - materiel le
Abwägungskriterien des S 1632 BGB und fachliche Kategorien des
Jugendhilferechts (vor allem der in S 36 SGB Vlll vorausgesetzte kooperative
Beratungs-, Entscheidungs- und Hilfegestaltungsprozess) in das Verfahren
nach $ 1666 BGB vorgezogen und miteinbezogen werden (entgegen Wiesner,
SGB Vll l ,  3. Aufl. ,  vor $ 27 Rz- 31), dann möge die Beschwerdeführerin
wenigstens rechtlich in die Lage versetzt werden, in diesen pädagogischen
Überlegungen zur kindeswohlgemäßen weiteren Entwicklung des
Jugendlichen als insoweit Personensorgeberechtigte mitzuarbeiten. Denn den
Personensorgeberechtigten stehen im Jugendhilferecht naturgemäß ganz
andere Mitwirkungs- und Antragsrechte zu als den schlichten biologischen
Eltern ohne Personensorgerecht. Als Inhaberin der Rechte der $$ 27ff. SGB
Vll l  kann sie auf Augenhöhe mit dem Jugendamt als Leistungsbehörde
darüber verhandeln, ob und wie lange der Jugendliche sinnvollerurreise im
Heim bleibt oder ob Hilfe zur Erziehung nicht mehr in Anspruch genommen
wird. Daher rechtfertigt sich wenigstens der Antrag Ziff . 1. Er ist eilbedürftig,
weil  zum einen das Verfahren bereits so lange dauert, und weil zum anderen
das Gutachten Jäger ergeben hat, dass sich der Jugendliche im Heim in einer
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äußerst problematischen Beziehungskonstel lat ion befindet (Stichwort.
Angstbindung zum Betreuer).

Aus le tz tgenanntem Grund is t  auch der  Ei lant rag z i f f .3  berecht ig t .  Der
Bezugsbetreuer Benny schreiber und/oder das Jugendamt bestimmen im
einzelnen, wann, wie oft,  unter welchen umständen und auch mit welchen
Themen und lnhalten die Beschwerdefuhrerin sich mit ihrem Sohn
fernmündlich oder persönlich unterhalten darf. Der Bezugsbetreuer muss
insoweit eine überaus problematische Üben'yachungsfunktion ausüben, die -
wie die Sachverständige insoweit zutreffend erkannt hat - eine Angstbindung
beim Jugendlichen verfestigt. Ganz generell  sind solche Kontaktsöerren unä
Kontaktkontrollen rechtlich (Münder, Frankfurter Kommentar, $ 37 Rz. 7)
überaus bedenklich und aus fachlicher sicht entschieden abzulehnen

Beweis: Prof. Dr_ Uwe Jopt, Universität Bielefeld
Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
Abtei lung für Psychologie
Postfach 10 01 31
D-33501 Bielefetd
als sachverständiger Zeuge.

Dieser hat sich in einem lnterview des Westfalen-Blatts vom 23.05,2009 wie
folgt geäußert; ich gebe das Interview im Wori laut wieder, weil  es überaus
lehr- und hilfreich ist:

.,,Bielefeld (wB). Deutschland ist schon finfmat vom Europcjischen
G eri chtshof fir Mens chenre chte verurteilt worden, weil F amilien unter
angeblich falschen Entscheidungen von Jugendrimtern und
Familienr[chtern gelitten haben. Die cDU/CSU-Fraktion im
Jugendausschuss des Bundöstages veranstaltet deshalb in der
kommenden woche ein Expertengesprrich zum Thema Eltern und
Jugendrimter. Ein Teilnehmer ist Prof. Dr. (Jwe Jopt von der (Jni
Bielefeld. Christian Althoff sprach mit dem Diplompsychologen und
Sachverstrindigen.

Es gibt Jugendämter, die lhre Kritikfiirchten. Haben sfe generell etwas
gegen diese Behörden?

Prof uwe Jopt, überhaupt nicht! Ich nenne sie auch die
Kinderschutzpolizei. Jugendämter sind sehr wichtig, um Kindern zu
helfen, dfe in Not sind, die nicht gut versorgt oder sogar misshandelt
werden.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland etwa 28 000 Kinder aus
ihren Familfen geholt worden. Ist das nicht eine erschreckend hohe
Zahl?

Prof. uwe Jopt: Die Jugendcimter haben ihre Gründe. Die weitaus
meisten Mitarbeiter dort entscheiden nach bestem wissen und
Gewissen. und wenn man an Fcille wie den toten Kevin denkt, dann
sage ich: Besser ein Kind zu viel als eines zu wenip aus der Familie
holen.



Aber?

Pro.f- uv'e Jopt. Das gortz gro/Je Problenr in Deutschlund ist' Ihas
pussiert eigentlich naclr der Kindesv,egnahnte? Da liegt gan,, ganz viel
int Argen Da leiden etliche Kinder oft jahrelang, obt,ohr das
verntef dbar wcire,

Wie kommt es dazu?

Prof. uwe Jopt.- Das Gesetz sieht vor, dass entzogene Kindet- in der
Regel wieder zu ihren Eltern kommen, w,enn sich dort die verhciltnisse
gebessert haben. viele Jugendrimter tun aber alles, darnit Kinder nichr
zurückgefiihrt werden. Das fringt dantit an, dass sie die Kinder zu
Pflegeeltern geben, die sehr oft gescheiterte Adoprionsanu,cit-rer sind.
Ich habe selbst erlebt, dass Jugendamtsmitarbeiter zu pflegeeltern
gesagt haben: Gehen sie davon aus, dass die Muiler das Kind nicht
wiederbekommt! Es ist nur allzu menschlich, dass pflegeeltern so ein
Kind nie wieder hergeben wollen und es deshalb der leiblichen Famil[e
entwöhnen. zumal die Jugendrimter das noch unterstützen, indem sie
den leiblichen Eltern oft fur Monate untersagen, ihr Kind zu sehen.
Dann kommt es irgendwann zu so genaruxten begleiteten Kontakten.
Das ist manchmal der reinste wahnsinn! Da sitzen die pflegemutter
und Jugendamtsmitarbeiter um das Kind herum, und dann wird der
leiblichen Mutter gesagt: Jetzt interagieren Sie mal! Die Mutter geht
verunsichert auf ihr Kind zu und sagt: Ich bin es, deine Mama! und im
selben Moment wird die Frau auch schon von einer
Jugendamtsmitarbeiterin gestoppt, die mit dem Abbruch des Kontakts
droht, sollte die Mutter ihr Kind weiter so verunsichern. Denn fiir das
Kind, so erfrihrt die Mutter, sei ja die Pflegemutter inzwischen zur
Mama geworden.

Die Folgen einer Trennung sind alsoJi,ir das Kind dramatisch?

Prof. uwe Jopt, und wie! Eine Trennung ist ein massives Trauma.
viele Kinder werden danach auffrillig. Sie haben Angstträume, ncissen
ins Bett und werden aggressiv. Für einen Kinderpsychologen sind das
ganz normale Reflexe auf die Trennung. Aber Jugendrimter werten
dieses verhalten oft als Beweis fiir angeblich schlechte Bedfngungen im
Elternhaus und fihlen sich bestritigt. Es ist auch ganz natürlich, dass
sich ein kleines Kind, das bei Pflegeeltern aufwächst und seine leibliche
Mutter sehr lange nfcht sehen durfte, beim ersten wiedersehen an die
Pflegemutter klammert. Daraus folgern viele Jugendamtsmitarbeiter
unzulrissigerweise, dass das Kind keinen Kontakt zu seiner Mutter
möchte.

Aber die Jugendamtsm[tarbeiter sind doch ausgebildet. Müssten sie das
Verhalten der Kinder nicht richtig deulen können>?

Prof. uwe Jopt, Das ist das zweite gro/3e problem. In einigen
Jugendämtern arbeiten gelegentlich wohlmeinende Dilettanten. Das
möchte ich nicltt boshaft, sondern kritisch versranden wissen. Viele
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haben an der FochhochschLrle sozialptidagogik studierr und y'erden
rlann rnit der verantv,ot'tungsvollsten Au/gctbe hetraut, die es iihcrhaupt
irt einer stadt- oder Kreisveru,altung gibt; uber die zukunft vott
Kirtclern zlt enrsc'lteiden. Dafiir aber fehlt cliesen Men.st'hen.jede
kinderpsvchologische Ausbildung. Selb.st in einent Psl.,chologiestLtdiLtm
w,ird Entwicklungspsl,chologie meist trtit einer Vorlesung und zv,ei
Serninaren abgefeiert. Das ist viel zu )4/entg

Wie haben Sie sich denn lhre Kompetenz angeeignet?

Prof. Uwe Jopt: Ich v,erde bald 65, und ich habe ntein Leben lang
gelernt. Sehr viel auch aus meinen Fehlern. Jch erinnere ntich an einen
trall, da lebten die getrennten Eltent itt zwei Wohnungen
nebeneinander. Sie stritten sich trotzdem jeden Tag aufs Schlintntste,
ttnd mittendrin war die fiinJjr)hrige Tochter. lch dachte, ich müsste die
sitttation Jiir das Kind entspannen und habe dem vater empfohlen, in
ein anderes Haus ztt ziehen. Als ich dem Mcidchen das erzdhlt habe,
war es nicht etwa erle[chtert, sondent Jing bitterlich an zu weinen. Ich
hatte versucht, den Fall mit Erwachsenenlogik zu lösen. Dabei hritte ich
ntich in das Kind versetzen müssen. Und das ist es, was ich heute immer
wieder versuche.

Wer aus Fehlern lernen will, muss zu Eigenkritikfrihig sein...

Prof. uwe Jopt: ...und dfe vermisse ich bei vielen Jugendcimtern. Ich
erstelle pro Jahr etwa 60 Gutachten, aber bis heute kenne ich nicht
einen Fall, in dem sich ein Amt bei Eltern entschuldigt hat. Dabei gibt
es hanebüchene Dinge! Ich kenne ein Jugendamt, das hat einer Mutter
drei Kinder weggenommen, weil sie die Kleinen angebllch nicht
ausre[chend gefördert hat. Irgendwann kam heraus, dass die Kinder
seit ihrer Geburt geistig behindert waren, und die Mutter sehr wohl
alles getan hatte, was ihr möglich war, um die Kleinen zu fi)rdern.
Heute hat sie die Kinder wieder, aber glauben sie nicht, dass die
Behörde sich entschuldigt hat!

Die Jugendrimler argumenlieren, ihre Entscheidungen seien ja
s chlie/3lich von Richtern bestcitigt.

Prof. Uwe Jopt: Für die Kindesentziehung trffi das ja auch zu. Aber
danach findet keine Kontrolle mehr sratt. Das sorgerecht hat dann oft
ein verwaltungsmitarbeiter, der im schlimmsten Fall der vormund
mehrerer hundert solcher Kinder sein kann. Es wird doch niemand im
Ernst glauben, dass dieser Beamte sich so um das einzelne Kind
kümmert wie das Eltern tun würden! zum Thema Familienrichter ist
au/Serdem zu sagen: Ein Richter ist kein Kinderpsychologe. Er braucht
fir seine Entscheidung eine Grundlage, und das sind nun mal
Stellungnahmen von Jugendcimtern und gelegentlich auch von
zw e ife I h aft en Gu t a cht ern.

Warunt zweifelhaft?
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Pro/. un'e Jopt- Jeder, der etu,o Pütlctgogtk oder p.yvchorogie studiert
hctt. kann sich Gutachter nennen. Es gibt sogor Heilpraktiker, clie r)as
tun. Niernand kontrolliert, ob Ltnd u'ie sich cliese Leute u,eitergehildet
Itaben lch selbst bilde tleshttlb .seit Jahren Pst,c'hologen zu Gutctcltterrt
aus Das i.st nicht ntal geradeso zu ntachen, clas dauerr I8 Monate.

Die cDU/csu-Froktio, int JugendousscÄrrss des Bunrie.srages
veranstaltet in der kommenden woche eine Anhörung zum Thema
Jugendrirnter, an der Sie teilnehmen. Ilorum geht es da?

Prqf, uwe Jopt' Natiirlich bekontnten auch politiker imrnet- yt,ieder
Briefe von Eltern, denen die Kinder weggenontmen worden ist. Es wird
überlegt, ob man Clectringstellen einrichten soll, die zwischen )ntern
und Eltent verntiileln.

Was halten Sie davon?

Prof. uwe Jopt: Nicht so viel. so ein ontbudsntann steckt ja selbst nicht
tief in der Materie drin, sondern hört nur das, was beide seiren ihnt
vortragen.

l(as ist also lhr Vorschlag?

Prof. uwe Jopt: In den Jugendcimtern muss sich etwas cindern. Die
Mitarbeiter müssten intensiv weitergebildet und dann ein bis nvei
G e h al t s s tufen h öh er ein gruppi ert w er d en.

Warum geschieht das nicht?

Prof. Uwe Jopt: Vereinzelt sind schon Ansätze da. Es gibt Jugendömter
in Deutschland, die laden mich zu Weiterbildungsveransralmngen ein.
Es gibt aber auch Ä'mter, die sagen dem Familienrichter: Wenn Sie den
Jopt beauftragen, verweigern wir unsere Mitarbeit.

Artikel vom 2 3.05.2009 "

Der Kontaktzensur ist entgegenzuwirken durch eine freie und ungehinderte
Gestaltung des Umgangs mit der Beschwerdeführerin, was am einfachsten
dadurch erreicht wird, dass sie selbst das Umgangsbestimmungsrecht ausübt.
Insbesondere wird sie es dahin ausüben, dass der Jugendliche, solange er im
Heim bleibt, mit ihr unbehindert und unbeaufsichtigt reden darf (natürliöh unter
Berücksichtigung der heiminternen Abläufe, Essenszeiten usw.)-

Der Eilantrag ziff . 2 erklärt sich daraus, dass bislang zweifel beim Senat
herrschen - so zuletzt Beschluss vom 02.06.2009 -, ob die Mutter aus
Rechtsgründen für ihren Sohn einen Verfahrensbevollmächtigten bestellen
kann, nachdem ihr die Personensorge in toto entzogen worden ist. Auf welche
Weise Herr Rechtsanwalt Hildebrandt dem Jugendlichen helfen kann, hat er
im Schrif tsatz vom 12.05.2009 geschildert. Dies erscheint sachgemäß.
Außerdem ist nicht nachvollziehbar, warum die Amtspflegerin die Vertretung
des Jugendlichen ablehnt. Folgl ich können rechtl iche Zweifel am einfachsten
dadurch ausgeräumt werden, dass die Beschwerdeführerin wieder ermächtiot
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wird, für ihren Sohn einen Verfahrensbevollmächtilten zu bestellen. Dieser
kann neben einem Verfahrenspfleger tätig werden, Letzterem ist nicht alteine
das ,,Feld" zu überlassen (van Els, aaO., S. 159).

Beglaubigte und einfache Abschrif t  anber.

Stefan Hambura
Rechtsanwalt


